
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 29 (1913)

Heft: 39

Rubrik: Allgemeines Bauwesen

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 21.06.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


9h. 3Ç) â&sfêï. (.„SRetftttblfttî*)

flllflcwc!*« Bauwesen.

@^«15flHitteu6a« Klrchuftcr SEßinifott » ©fdjmaöer
(3ütid^). 3lm 19. Kooember routben bie SelaftungS»
proben für bie armterten Secfen oorgenomnten, geleitet
oon fperrn Kontrollingenieur fjfibner in Sern.
3lnroefenb roaren bie ÏRitgiieber ber Saufommiffion
(bie fief) alte gœei ©tunben ablöften), |>etr SIrchiteft
Kietmann, Çerr $. Saumann, Sauführer, forote
bie ©rftetler ber Secfen, bie Herren Serner & ©1)0
parb, Ingenieure in 3ötid&, in Serbinbung mit
Çetrn Voller, Saumeifier in Ufter.— @S mürben
biejentgen ©chulgimmer unb fallen belaftet, meldte bie

größten ©pannroetten unb SelaftungSmomente oufroeifen.
SRit gefüllten Kalffäcfen rourbe je ein ©treffen oon 1 m
Srette längs ben kippen belaftet mit 450 Kilo pro Qua»
bratmeter (Sorfdf)rift mar nur 300 Kilo pro Quabrat»
meter). Sie ©infenfung in ber SRitte ergab mittelft
,,©riot"=9lpparaten 1—2 3^ntel§millimeter, bie nad) ber
©ntiafiung roieber aufgehoben mürbe, roaS ein SeroeiS
für bie ©lafiigität ifi. 21uc£) gegen bie @rfFütterungen
(oter 9Rann rannten in tollen ©prüngen auf ber SRittel»
partie ber Secfe ^erum) jeigte fich etne tleine momentane
©tnfenfung oon 2 ÇunbertfielSmillimeter. Sa groifchen
ben Kippen ©chfacfenhohlförpet eingefpannt finb, ift audj
gegen StBärme unb ©dfatl etne maximale Qfolterung ge=

fd&affen morben, fo baff bie ©djulgemeinbe, fomte audi) bie

©rfieHer oon ben Kefultaten äu|erft befriebigt fein fönnen.

Kafetnenôouiea in ©h«* (©raubünben). Sie @e»

metnbe beroiHigte einen Krebit oon 105,000 granfen für
Sfteu» unb Umbauten an ber Kaferne. gür btefe Sauten
merben im gangen 230,000 gtanfen oermenbet.

Ser Untba« Oer bisherigen fÇtie&hofïapelle in ®aoo§
gu einem Krematorium ift nun oollenbet. Sen Umbau
beforgte bie ©halet gabrif 31. ®., bie ©argoer»
fenfungSmafchinerte lieferte bie Saoofer girma S l) u r n »

I) err & ©o,, unb ben Ofen baute Kic^arb ©chneiber,
Stettin. Stefer Sage fanb bie erfte fprobeoetbrennung
ftatt, bei ber, mie gemelbet roirb, atleS tabettoS funftio»
nierte. 91acl) Serlauf etniger SBodjen mirb baS Krema»
torium feiner Seftimmung übergeben merben. ©S foftet
ungefähr 110.000 granfen. Sie Neigung geflieht buret)
Kohlen. SJîit bem Krematorium hat SaooS feine ^ggte=
nifdjen ©tnrichtungen um eine neue wichtige bereichert.

Sorn Konftanjer ®tiinfterturm. Sebem Sefudher
bon Konftang ift bie Silhouette be§ SRünfterturmeS in
(Erinnerung. Künftterifch bietet ja ber Sitrm nicht über»
mäfeig biet, aber im ©efamtbilb mochte man ihn nicht
miffen; jeber Konfiaitger hat ihn lieb gewonnen. Sarum
entftanb hier in ber ©tabt eine recht lebhafte ©rregttng,
als ba§ @erüä)t burchficferte, am SRünftertnm foUe bie
Kreuzblume abgenommen unb burch eine SRabonnaftatue
in Kupfer erfe|t merben. Sa3 ©rbbeben am 16. Kob.
1911 hatte nämlich bemSurme übelmitgefpielt. ©tngelne
Seile fprangen gang ab, in ber fpauptfache erhielt ber
Surm bofe Ktffe, fo bah ber gefährliche guftanb auf
bie Sauer nicht haltbar mar. gür bie guftänbige ©teile,
Sie Somänenberroaltung, mar bie ©ntfcheibung nicht
leicht, ©ine neue fteinerne Kreugblume mar gu teuer
unb gu fchroer für ben immer noch recht fchabljaften
Unterbau, ©o tarn tatfädjlich eine ©cabonna aus
Kupfer in Sorfthlag. SUlein ©tabtrat unb Sürgerfdfaft
mehrten fich aufs tjeftigfte, fo bah fief) bie Sauleitung
tro| bem ©infprud) frommer Katfjolifen gu folgenbem
Sluêmeg entfdhlofj. Sie 3,20 m fjohe Kreugblume rourbe
auS Kunftftein gegoffen unb mit ©ifeneinlagen berfehen.
@o mürbe fie nicht gu fchmer unb nicht gu teuer. @e=

genroärtig roirb ba§ ©erüft abgenommen. Unb ber
©tabt bleibt ihr ©tabtbilb fo auch erhalten.

Sic Miteuemitp les ïou»

gcfci« Dont 20. SiiiciOcr 1913.

(©chluh).

5. Quartierplanoerfahretc.
Ste Sorfchriften über bas Quartterplanoerfahren

unb bie ©rengbereinigung fc^tiefen ftch in ber föaupt»
fache bem beftehenben Kecljte an. Sei ber ©inteilung
beS Quartier! ift roteberum befonberS gu beachten, bah
etne ben Slnforberungen ber öffentlichen ©efunbljeitS»
pflege, namentlich auch hiufidbllich ber Stellung ber
Käufer gur ©onne entfprecfjenbe ttberbauung möglidh
roirb. 9ieu ift baS Kedft ber ©emeinbe, gu oerlangen,
bafi ihr oom Quartierplangebtet bis gu 5 °/o beS SobenS
für öffentliche Anlagen unb Spielpläne unentgeltlich ab»

getreten roerbe. Siefe Seftimmung ift ber ißrajiS
beutfdher ©täbte entnommen; bie @ntfd£)äbigung für bie

unentgeltliche ©ebietSabtretung erhalten bie anftofjenben
©igentümer burch bie SBetierhöhung ihrer Siegenfehaften.
@S ift auch bafür geforgt, bah bie Sachführung eines
QuartierplanoerfahrenS nicht mehr fo lange fich
gießen fann, roie bisher. Ser KegierungSrat ïann einer
©emeinbe für bie Sachführung eines Quartterplanoer»
fahrenS eine grift anfetjen. Set Keïurfen übet bie $eft»
fe^ung beS QuartierplaneS îann bie 3nftang beS SegirfS=
rateS überfprungen unb bireft an ben KegterungSrat
reîurriert merben. 3m ©djähungSoerfabren foil bei
©treitigteiten unter 500 ffr. ber ©ntfeheib ber ©djätgungS»
fommiffion enbgültig fetn, in ben übrigen gälten oon
ber ©chähungSfommiffion bireft an baS Dbergericht
appelliert werben fönnen, fo bah bie SRitroirfung ber
93egirfSgeridf)te roegfätlt.

6. Keue Quartier anlagen.
9Bie fdjon unter bem geltenben ©efeh (§ 68), fo

follen auch uacf) bem ©ntrourf bie ©emetnben einerfeitS
unb ißrioate anberfeitS befugt fein, für bie Slnlage neuer
unb bie Umgeftattung beftehenber Quarttere befonbere
Sauoorfd)riften aufgufiellen. Sie ©rfahrung hat ge»
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(Zurich). Ain 19. November wurden die Belastungs-
proben für die armierten Decken vorgenommen, geleitet
von Herrn Kontrollingenieur F. Hübner in Bern.
Anwesend waren die Mitglieder der Baukommission
(die sich alle zwei Stunden ablösten), Herr Architekt
Rietmann, Herr I. Baumann, Bauführer, sowie
die Ersteller der Decken, die Herren Terner â, Cho-
pard, Ingenieure in Zürich, in Verbindung mit
Herrn Böller, Baumeister in Uster. — Es wurden
diejenigen Schulzimmer und Hallen belastet, welche die

größten Spannweiten und Belastungsmomente aufweisen.
Mit gefüllten Kalksäcken wurde je ein Streifen von 1 m
Breite längs den Rippen belastet mit 45(1 Kilo pro Qua-
dratmeter (Vorschrift war nur 300 Kilo pro Quadrat-
meter). Die Etnsenkung in der Mitte ergab mittelst
„Griot"-Apparaten 1—2 Zehntelsmillimeter, die nach der
Entlastung wieder aufgehoben wurde, was ein Beweis
für die Elastizität ist. Auch gegen die Erschütterungen
(vier Mann rannten in tollen Sprüngen auf der Mittel-
partie der Decke herum) zeigte sich eine kleine momentane
Einsenkung von 2 Hundertstelsmillimeter. Da zwischen
den Rippen Schlackenhohlkörper eingespannt sind, ist auch

gegen Wärme und Schall eine maximale Isolierung ge-
schaffen worden, so daß die Schulgemeinde, sowie auch die

Erfteller von den Resultaten äußerst befriedigt sein können.

Kasernenbaute» in Chur (Graubünden). Die Ge-
meinde bewilligte einen Kredit von 105,000 Franken für
Neu- und Umbauten an der Kaserne. Für diese Bauten
werden im ganzen 230,000 Franken verwendet.

Der Umbau der bisherigen Friedhofkapelle in Davos
zu einem Krematorium ist nun vollendet. Den Umbau
besorgte die Chalet-Fabrik A.-G., die Sargver-
senkungsmaschinerie lieferte die Davoser Firma Thurn-
h err à Co., und den Ofen baute Richard Schneider,
Stettin. Dieser Tage fand die erste Probeverbrennung
statt, bei der, wie gemeldet wird, alles tadellos funktio-
nierte. Nach Verlauf einiger Wochen wird das Krema-
torium seiner Bestimmung übergeben werden. Es kostet
ungefähr 110.000 Franken. Die Heizung geschieht durch
Kohlen. Mit dem Krematorium hat Davos seine hygie-
nischen Einrichtungen um eine neue wichtige bereichert.

Vom Konstanzer Münsterturm. Jedem Besucher
von Konstanz ist die Silhouette des Münsterturmes in
Erinnerung. Künstlerisch bietet ja der Turm nicht über-
mäßig viel, aber im Gesamtbild möchte man ihn nicht
missen; jeder Konstanzer hat ihn lieb gewonnen. Darum
entstand hier in der Stadt eine recht lebhaste Erregung,
als das Gerücht durchsickerte, am Münstertum solle die
Kreuzblume abgenommen und durch eine Madonnastatue
in Kupfer ersetzt werden. Das Erdbeben am 10. Nov.
1911 hatte nämlich dem Turme übel mitgespielt. Einzelne
Teile sprangen ganz ab, in der Hauptsache erhielt der
Turm böse Risse, so daß der gefährliche Zustand auf
die Dauer nicht haltbar war. Für die zuständige Stelle,
Die Domänenverwaltung, war die Entscheidung nicht
leicht. Eine neue steinerne Kreuzblume war zu teuer
und zu schwer für den immer noch recht schadhaften
Unterbau. So kam tatsächlich eine Madonna aus
Kupfer in Vorschlag. Allein Stadtrat und Bürgerschaft
wehrten sich aufs heftigste, so daß sich die Bauleitung
trotz dem Einspruch frommer Katholiken zu folgendem
Ausweg entschloß. Die 3,20 m hohe Kreuzblume wurde
aus Kunststein gegossen und mit Eiseneinlagen versehen.
So wurde sie nicht zu schwer und nicht zu teuer. Ge-
genwärtig wird das Gerüst abgenommen. Und der
Stadt bleibt ihr Stadtbild so auch erhalten.

Die HllilMeileruiMil des M-
Mes «m 2«. Member im.

(Schluß).

5. Ouartierplanverfahreu.
Die Vorschriften über das Quartierplanverfahren

und die Grenzbereinigung schließen sich in der Haupt-
sache dem bestehenden Rechte an. Bei der Einteilung
des Quartiers ist wiederum besonders zu beachten, daß
eine den Anforderungen der öffentlichen Gesundheits-
pflege, namentlich auch hinsichtlich der Stellung der
Häuser zur Sonne entsprechende Überbauung möglich
wird. Neu ist das Recht der Gemeinde, zu verlangen,
daß ihr vom Quartierplangebiet bis zu 5 °/o des Bodens
für öffentliche Anlagen und Spielplätze unentgeltlich ab-
getreten werde. Diese Bestimmung ist der Praxis
deutscher Städte entnommen; die Entschädigung für die

unentgeltliche Gebietsabtretung erhalten die anstoßenden
Eigentümer durch die Werterhöhung ihrer Liegenschaften.
Es ist auch dafür gesorgt, daß die Durchführung eines
Quartierplanoerfahrens nicht mehr so lange sich hin-
ziehen kann, wie bisher. Der Regierungsrat kann einer
Gemeinde für die Durchführung eines Ouartierplanver-
fahrens eine Frist ansetzen. Bei Rekursen über die Fest-
setzung des Quartierplanes kann die Instanz des Bezirks-
rates übersprungen und direkt an den Regierungsrat
rekurriert werden. Im Schätzungsverfahren soll bei
Streitigkeiten unter 500 Fr. der Entscheid der Schätzungs-
kommission endgültig sein, in den übrigen Fällen von
der Schätzungskommiffion direkt an das Obergericht
appelliert werden können, so daß die Mitwirkung der
Bezirksgerichte wegfällt.

6. Neue Quartieranlagen.
Wie schon unter dem geltenden Gesetz (H 68), so

sollen auch nach dem Entwurf die Gemeinden einerseits
und Private anderseits befugt sein, für die Anlage neuer
und die Umgestaltung bestehender Quartiere besondere
Bauvorschriften aufzustellen. Die Erfahrung hat ge-
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